Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH)
ANDRE HUHNDOREF, LL.M.

von der IHK Sidthiringen &ffentlich bestellter
und vereidigter Sachverstandiger fiir die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstlicken

/

HolderlinstralBe 68b
98527 Suhl

Tel.: 03681/4 12 13 41
Fax: 03681/4 12 10 59
Mobil:  0172/7 77 22 62

info@immobilienwertfinder.de

GUTACHTEN
Uber den Verkehrswert gem. § 194 BauGB

Gutachten-Nr. 04/2024

AZ: K 2/24

Objekt Einfamilienhaus freistehend, 1 Vollgeschoss,

GrundstiicksgréBe 1.900 m?

nicht unterkellert, nicht ausgebautes Dachgeschoss,

Adresse KirchstraBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf
Flur; Flursticke 0; 551/6, 549/6

Wertermittlungsstichtag/ 21.03.2024

Qualitatsstichtag

Erstellungsdatum 16.05.2024

In Sachen Sparkasse Sonneberg ./. bekannt,

wg. Zwangsversteigerung

Ausfertigung/Seitenzahl Ausfertigung Nr. 1 von 3 / 33 Seiten zuziligl. Anlagen
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AZ: K 2/24 André Huhndorf LL.M.

Zusammenfassung des Wertermittlungsergebnisses
KirchstraBBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf

Die Ableitung des Verkehrswertes erfolgte aus dem Sachwert, der im
Sachwertverfahren ermittelt wurde. Dieses Verfahren eignet sich
insbesondere fiir Liegenschaften, bei denen die Ersatzbeschaffungs-
kosten nach den Gepflogenheiten des gewdhnlichen Geschdftsverkehrs
preisbestimmend sind. Ein- und Zweifamilienwohnhduser werden vom
Grundstiicksmarkt als klassische Sachwertobjekte angesehen und
bewertet. Weiterhin besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit zur
zukiinftigen Eigennutzung des Objektes, die einen weiteren Grund zur
Anwendung des Sachwertverfahrens darstelit.

Der Verkehrswert betragt zum Wertermittlungsstichtag 21.03.2024

89.000,00 €.

Aufgeteilt auf die Versteigerungsobjekte, die zusammenhangend eine
wirtschaftliche Einheit bilden, ergeben sich folgende fiktive Wertansatze:

Versteigerungsobjekt Nr. 1 — Fist. 551/6 82.400,00 €
Versteigerungsobjekt Nr. 2 — Fist. 549/6 6.600,00 €

Die im Gutachten getroffenen Annahmen basieren auf den Erkenntnissen
der AuBenbesichtigung, fiir deren Richtigkeit keine Haftung iibernommen
wird.

)

Suhl, den 16.05.2024
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André Huhndorf LL.M. /l

AZ: K 2/24
KURZBERICHT zum Objekt
GrundstiicksgroBe 1.900 m?2
KirchstraBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf
Objektart: Einfamilienhaus freistehend
a) Lage: Grundstiick in Randlage des Ortes Heinersdorf, AuBenbereich abseits

b) baul. Zustand:

¢) Bauauflagen:

d) Hausschwamm:

der Wohnbebauung, angrenzend an Flachen der Land- und
Forstwirtschaft, Ortskern ca. 1,5 km entfernt

Einfamilienhaus:

Ursprungsgebaude stammt aus ca. 1950

Umbau und Umnutzung zum Wohnhaus im Jahr 2001, Massivbauweise
notwendige Fertigstellungsarbeiten an Innenrdaumen des EG
sowie an Fassade, Rohbauzustand des DG,

AuBenanlagen unterdurchschnittlich gestaltet

Wohnflache: EG: ca. 213,00 m2 (gemaB Unterlagen)
DG: ca. 139,00 m2 (als Ausbaureserve)

Raumaufteilung:
EG (Vollgeschoss): 4 Wohnraume, Flur, Kliche, Bad, WC,
Speisekammer, Abstellraum, HWR-Raum
DG (Dachgeschoss): nicht ausgebauter Rohbauzustand

e Bauauflagen wurden nicht erlassen,
e baubehdrdliche Beschrankungen o. Beanstandungen liegen nicht vor

aufgrund AuBenbesichtigung ist keine Beantwortung méglich

KirchstraBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf Seite 3 von 42



AZ: K 2/24

André Huhndorf LL.M.

Feststellungen gemaB Gerichtsauftrag

a) Altlastenverdacht:

b) Bezirksschornsteinfeger:

c) Verwalter:
d) Mieter oder Pachter:

e) Wohnpreisbindung
gem. § 17 WoBindG:

f) Gewerbebetrieb:

g) nicht bewertete Maschinen und
Betriebseinrichtungen:

h) Energieausweis bzw. Energiepass:

auf Grundlage der Ortsbesichtigung hat sich kein
Altlastenverdacht ergeben

Thomas Gruber (Bezirksschornsteinfeger)
Steinacher Strafe 119

96515 Sonneberg

nicht vorhanden

Grundstiick ist nicht vermietet oder verpachtet

keine Wohnpreisbindung

kein Gewerbebetrieb ansassig

keine bewertbaren Maschinen und Betriebs-
einrichtungen vorhanden

es wurde kein Energieausweis oder Energiepass
erstellt
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AZ: K 2/24 André Huhndorf LL.M.
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AZ: K 2/24 André Huhndorf LL.M.

1. Allgemeine Angaben
1.1. Auftragsinhalt und Auftragsabwicklung

Art des Bewertungsobjektes: Einfamilienhaus freistehend

Objektadresse: KirchstraBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf

Sachverstandiger: André Huhndorf

Auftraggeber: Amtsgericht Sonneberg

Aktenzeichen: K 2/24

Auftragsinhalt/Auftragsgrund: Verkehrswertermittlung gem. § 194 BauGB
im Zwangsversteigerungsverfahren

Betreibende Glaubigerin: Sparkasse Sonneberg, vertreten durch den Vorstand,
BahnhofstraBe 61, 96515 Sonneberg

Schuldner/-in: beide bekannt

Datum der Beauftragung: 23.02.2024

Wertermittlungsstichtag: 21.03.2024

Ende der Recherche: 06.05.2024

Ortsbesichtigung: Die Ortsbesichtigung wurde am 21.03.2024 durchgefiihrt. Sie

begann um 10:00 Uhr und endete um 10:50 Uhr.

Den Ortstermin haben Glaubiger und Schuldner nicht wahr-
genommen. Der Zutritt in das Gebdude war nicht mdglich. Die im
Gutachten getatigten Angaben zur baulichen Anlage beruhen auf
mundlichen Aussagen der Schuldnerin, auf den gewonnenen
Erkenntnissen des zum Ortstermin sowie auf den Angaben der
Bauunterlagen. Folglich wurde der Ortstermin als AuBen-
besichtigung durchgefiihrt.

Teilnehmer der Ortsbesichtigung:  André Huhndorf
Herangezogene Unterlagen: * Bodenrichtwertinformation, Stichtag 01.01.2024
» Liegenschaftskarte (geoproxy)
» Grundbuchauszug Blatt Nr. 762 vom 29.01.2024
» Auskunft Denkmalschutz, Baulasten, Flurbereinigungs-
verfahren
» StraBenkarte, Stadtplan
»  Grundstiicksmarktbericht 2023 zu Sachwertfaktoren

» Auskunft Wasserwerke Sonneberg zur Wasser— und
Abwassersituation

»  Auskunft LIKRA zum Leitungsverlauf Strom
» bauplanungsrechtliche Auskunft der Gemeinde Foritztal

» Auswertung des zustandigen Gutachterausschusses fiir
Grundstiickswerte des Landkreises Sonneberg zur
Wertigkeit von hausnahem Gartenland
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AZ: K 2/24

André Huhndorf LL.M.

1.2. Grundbuchangaben
Grundbuch von:

Blatt:
Gemarkung:
Bestandsverzeichnis:

Abteilung I (Eigentiimer):
Abteilung II (Belastungen):

Abteilung III (Grundpfandrechte):

Heinersdorf
762
Heinersdorf

Flur Flurstlicke Wirtschaftsart und Lage GroBe in m2
0 551/6 Gebaude- und Freiflache, 921
Nahe Kirchstrafe

549/6 Gebaude- und Freiflache, 979
KirchstraBe
bekannt

1. Vorkaufsrecht fiir alle Verkaufsfalle fiir den jeweiligen
Eigentimer des Flurstiickes Nr. 551/3

2. Zwangsversteigerungsvermerk

Schuldverhaltnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs
verzeichnet sind, werden in diesem Gutachten nicht beriick-
sichtigt.

2. Grund- und Bodenbeschreibung

2.1. Lageinformation
Bundesland:
Region:
Landkreis:
Gemeinde:
Ortsteil:
Einwohner Landkreis:
Einwohner Heinersdorf:

Thiringen

Sidthiiringen

Sonneberg

Foritztal

Heinersdorf

56.922 (Stand 31.12.2022)
650 (Stand 2011)

2.1.1. Makrolage (groBraumige Lage)

Image/Raumliche Funktion
des Ortes:

Die Gemeinde Foritztal besteht aus insgesamt 19 Ortsteilen.
Westlich der Gemeindegrenze befindet sich die Kreisstadt
Sonneberg in unmittelbarer Nahe. Sudlich und 6stlich grenzt die
zum Bundesland Bayern gehdrende Region Franken an. Aus
kulturhistorischer Sicht bestanden bereits friiher Verbindungen
zum angrenzenden frankischen Raum, die bis heute pragend fiir
Sprache, Brauchtum und Volkstracht sind.

Charakteristisch fiir das Gebiet sind landliche Strukturen. Der
Anteil der Flachen fiir Land- und Forstwirtschaft ist im Vergleich
zu den besiedelten Flachen hoch. Innerhalb der Ortsteile besteht
ein Mix aus Wohnbebauung und kleineren Gewerbeeinheiten.
Heinersdorf verfligt Uber ein kleineres Gewerbegebiet am
sudlichen Ortsrand.

In den Nachbarorten wurden ebenfalls Gewerbegebiete
erschlossen. Dariiber hinaus bildet Sonneberg einen wichtigen
Wirtschaftsstandort, in dem sich die Wirtschaftsstruktur gut
entwickelt hat. Diese Entwicklung wirkt positiv auf Arbeits- und
Lebensverhdltnisse.
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AZ: K 2/24 André Huhndorf LL.M.

Die Infrastruktur der Gemeinde bietet ein begrenztes Angebot an
Schulformen sowie mehrere Kindertagesstatten. Einkaufsmoglich-
keiten fir Lebensmittel des taglichen Bedarfs sind vorort
begrenzt.

Alternativ tibernimmt die 11 km entfernte Kreisstadt Sonneberg
zentrale Versorgungs- und Verwaltungsaufgaben mit vielfaltigen
Einkaufsmdglichkeiten und einem umfangreichen Freizeitangebot
wie Kino, Museum, Schwimmhalle und Bibliothek. Darliber hinaus
verfigt die Stadt Uber ein umfassendes Schulangebot an
Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien.

Demografische Struktur: Die Bevolkerung im Landkreis Sonneberg setzt sich wie folgt
zusammen:
(Stand 31.12.2022, Quelle Thir. Landesamt fir Statistik):

+ unter 18 Jahre: 13,90 %
» Uber 65 Jahre: 29,20 %

Der Bundesdurchschnitt betragt in 2022:
(Quelle Destatis, Stand 31.12.2022)

* unter 18 Jahre: 16,80 %
e (ber 65 Jahre: 22,10 %

Im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt wird deutlich, dass
weniger jugendliche Personen im Landkreis Sonneberg leben,
dafir jedoch mehr Senioren. Die Kernbevélkerungszahl wird
gemaB der statistischen Prognosen in den kommenden Jahren
weiter abnehmen. Fir den Immobilienmarkt lasst sich hieraus
eine stagnierende Nachfrage ableiten.

Kaufkraft/Arbeitsmarkt: Das durchschnittliche verfligbare Jahresnettoeinkommen in Héhe
von ca. EUR 22.152,- € je Einwohner lag im Landkreis Sonneberg
(Quelle Thiir. Landesamt fir Statistik) im Jahr 2020 unter dem Niveau des
Bundesdurchschnitts in Hohe von 23.916,- € (Quelle Destatis) und
war somit um ca. 7,00 % niedriger.

Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
betragt im Landkreis Sonneberg 4,5 % (Stand 2022) und liegt
somit unter dem Niveau des Bundesdurchschnitts von 5,3 %.
(Quelle: Statistik Bundesagentur fiir Arbeit)

Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich robust, was vorrangig
auf zahlreiche Tagespendler zuriickzufiihren ist, die im benach-
barten Bundesland Bayern arbeiten, da dort hohe Nachfrage nach
Arbeitskraften besteht. Zudem nimmt auf dem regionalen
Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Fachkraften stetig zu.

Am Immobilienmarkt wirkt die Entwicklung des Arbeitsmarktes
langfristig positiv und fiihrt zu hdheren Preisniveaus, wahrend die
schwache Kaufkraft die Nachfrage dampft.

Verkehrsnetzanbindung: Autobahnanbindungen:
Auffahrt auf A 73 (ca. 28 km entfernt)

BundesstraBe:
B 89 (ca. 8 km entfernt)

Bahnhdfe:
Sonneberg, regionaler Zugverkehr (ca. 11 km entfernt)
Coburg, Uberregionaler Zugverkehr (ca. 31 km entfernt)
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André Huhndorf LL.M.

Infrastruktur der Gemeinde
(6ffentl. Einrichtungen,
Einkaufsmdglichkeiten, Arzte):

Analyse Standortqualitat:

7 Kindertagesstatten

1 staatliche Grundschule

1 staatliche Gemeinschaftsschule

2 AWO-Seniorenwohnheime

geringe Anzahl an Allgemeindrzten und Facharzten
Lebensmittelmarkte in groBeren Entfernungen vorhanden

Die Bewertung der Standortqualitat richtet sich maBgeblich nach
den Entwicklungsaussichten des Standortes und der Region.
Positive Auswirkungen auf die zukinftige Entwicklung des
Standortes haben die gut entwickelte Infrastruktur, die niedrigen
Lebenshaltungskosten, die stabile Wirtschaftsstruktur und die
niedrige Arbeitslosenquote.

Negative Konsequenzen ergeben sich fiir den Standort aus der
unginstigen Einkommenssituation, der schon bestehenden und
der noch zu erwartenden Uberalterung der Bevélkerung, der
maBig ausgebauten Infrastruktur und der schlechten Verkehrs-
anbindung.

Nach Wirdigung aller Einflussfaktoren lasst sich fiir den
regionalen Immobilienmarkt mittelfristig eine tendenziell
schwache Entwicklung ableiten, woraus sich die Bewertung der
Standortqualitdt mit ,,maBig" ableitet.

2.1.2. Mikrolage (kleinraumige Lage)

Objektlage:

Erreichbarkeit:

Néhe zu offentl. Einrichtungen,
Einkaufsmdglichkeiten:

Einsehbarkeit:
Nachbarschaft:
Aussicht:

Fernsicht:
Ausrichtung:
Besonnung:
Emissionsbelastung:

Umgebungsbebauung:

Topografie:
Hoéhenlage zum Weg:
Parkmdglichkeit:

Randlage abseits der Wohnbebauung, ca. 1,5 km von Ortskern
Heinersdorf entfernt

schlechte Erreichbarkeit des Grundstiickes zu FuB und per PKW

Kindertagesstatte:
o Kita ca. 500 m entfernt

Schulen:

e Grundschule ca. 8 km entfernt
e Regelschule ca. 11 km entfernt
e Gymnasium ca. 11 km entfernt

Einkaufsmdglichkeiten:
e Discounter ca. 4 km entfernt

aus allen Richtungen gut einsehbar
Uberwiegend wohnbauliche Nutzung
gute Aussicht

gute Fernsicht in sldliche Richtung
Stiden/Osten

sehr gute Besonnungslage

geringe Belastung durch Schadstoffe und Verkehrslarm, da
LandstraBe L2661 ca. 150 m entfernt verlauft

nordlich/westlich/sldlich: landwirtschaftlich genutzte Flachen
Ostlich: Wochenendhaus

nahezu eben
identisches H6henniveau
ausreichende Stellplatzmdglichkeiten auf Grundstiick
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Zufahrt: e unzureichende Zufahrtssituation Uber unbefestigten offent-
lichen Weg (Flst. 549/8, 549/3, 549/5) sowie Uber Privatweg
(FIst. 551/3), abzweigend von KirchstraBe (iber eine Lange
von ca. 200 m
e schlechter Zustand des Weges
o flir Wegeteilstlick der Fist. 549/8, 549/3, 549/5 gilt Baulast
zugunsten eines Fahrt- und Wegerechtes, das jedoch

ausdricklich nicht zum regel-maBigen Befahren berechtigt,
sondern im oOffentlich- rechtlichen Sinne fiir den Einsatz von

Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen sowie fiir Fahrzeuge
der Abfallentsorgung gelten soll
e filir Wegeteilstiick des Flst. 551/3 gilt dinglich vereinbartes
Wege— und Fahrtrecht
e Fazit: das Grundstiick verfiigt aufgrund der eingeschrank-
ten Baulast (ber keine Zufahrt, die zur alltaglichen
Anfahrt des Grundstiickes genutzt werden darf

Darstellung der Zufahrtssituation ] .
s5Er2 S532 | i ||I

Baulasteintrag fir Geh- u. Fahrtrecht
liber Flst. 549/8, 549/3, 549/5

Quelle: GDI-Th

Lagebewertung: maBige Mikrolage, da Zufahrtssituation zum Grundstiick véllig
unzureichend ist
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Ortsplan (Objekt markiert mit rotem Pin):

Quelle: GDI-Th
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3. Zustandsmerkmale des Grundstiickes

3.1. Gestalt und Form, Gro3e, Nutzung

Gestalt: Das Grundstiick hat einen nahezu rechtwinkligen Zuschnitt mit
geradlinigen Grundstiicksgrenzen. Die &stliche Grenze verlauft
unregelmaBig.

Ansicht Grundstiick (Quelle Geoproxy)
e

Form: Tiefe: ca. 48 m

Breite: ca. 40 m

GroBe gesamt: 1.900 m2

davon bebaut (Wohnhaus): ca. 290 m2

unbebaut: 1.610 m2

Grundflachenzahl (GRZ): 0,15
Nutzung: e das Wohngebaude befindet sich im nordwestlichen Grund-

stlicksbereich

3.2. ErschlieBung

Wegeart: e ErschlieBung erfolgt Gber Weg (teils 6ffentlich, teils privat),

der von KirchstraBBe abzweigt

e ErschlieBung nicht gesichert, weil das bestehende Wegerecht
fur die offentlichen Wegabschnitte gemaB Baulastenauskunft
nicht zum téglichen Befahren legitimiert, sondern lediglich
eine gesicherte Zuwegung fir Rettungsfahrzeuge darstellt

e Weg dient weiterhin zur Aufnahme von Ver- u. Entsorgungs-
leitungen

Wegeausbau: unbefestigter, ausgefahrener schlechter Zustand
Breite ca. 3 m

Oberbelag aus Schotter

kein Gehweg vorhanden

keine StraBenbeleuchtung vorhanden

Anbindung an offentliche StraBe:  keine gesicherte Anbindung vorhanden
Medienversorgung: Strom, Trinkwasser
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AZ: K 2/24
Abwasserentsorgung: Kleinkldranlage (Sammelgrube) auf Grundstiick vorhanden
(vermutlich mit Uberlauf in 6ffentliche Verrohrung)
Internetversorgung: gem. Telekomauskunft bis zu 250 Mbit/s méglich

Grenzverhaltnisse:
Einfriedungen:
Baugrund:

Art der Bebauung:
Entwicklungszustand:

Gesamteinschatzung
ErschlieBungszustand:

keine Grenzbebauung
nicht vorhanden

normaler, tragfahiger Baugrund (kein Baugrundgutachten
vorliegend)

offene Bebauung
baureifes Land

Das Grundstiick ist unzureichend erschlossen, da es (iber
keine adaquate Zufahrt verfiigt, um es regelmaBig mit dem PKW
erreichen zu kénnen.

3.3. Privatrechtliche Situation
Grundbuchlich (dinglich) gesicherte Vorkaufsrecht fiir Fist. 551/3 ohne Werteinfluss

Belastungen:

sonstige (nicht dingliche)
Belastungen:

Vorkaufsrecht erlischt, da es im Rang nach dem Recht der
Glaubigerin liegt, die das ZVG — Verfahren betreibt

Zwangsversteigerungsvermerk ohne Werteinfluss
keine Eintrage

3.4. Offentlich-rechtliche Situation

Baulasten:

Denkmalschutz:

GemaB schriftlicher Auskunft des Landratsamtes Sonneberg vom
26.01.2024 existiert flr die betreffenden Flurstiicke zwei
Eintrage im Baulastenverzeichnis.

Eintrag in Baulastenblatt Nr. 17

Baulast fiir Geh- und Fahrrecht sowie Zugang und Zufahrt fiir

Flst. 549/3, 54975, 549/8 (mit Werteinfluss

e Inhalt: 1. Geh- und Fahrtrecht gilt ausschlieBlich fiir
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, Abfall-
entsorgung

2. die Wegeflache soll der Aufnahme von Ver- und

Entsorgungsleitungen zur Verfiigung stehen

e Ausschluss: keine regelmaBigen Uberfahrten zum routine-
maBigen Erreichen des Grundstlickes mdglich

Eintrag in Baulastenblatt Nr. 18

Vereinigungsbaulast (ohne Werteinfluss)

e demnach verpflichtet sich der Eigentiimer der Flurstiicke
551/6 und 549/6, das offentliche Baurecht hinsichtlich
baulicher Anlagen und Einrichtungen so einzuhalten, als
wirden die genannten Flurstlicke zusammen ein einziges
Grundstiick im Sinne der Thiringer Bauordnung bilden. Die
Baulast wird als Vereinigungsbaulast bezeichnet.

Die untere Denkmalschutzbehérde des Landratsamtes Sonneberg
teilte am 26.01.2024 mit, dass fir das Grundstiick kein
Denkmalschutz besteht, da kein Eintrag im Denkmalbuch
vorliegt.
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Flurbereinigung:

3.4.1. Bauplanungsrecht

Darstellungen im
Flachennutzungsplan:

Festsetzungen im Bebauungsplan:

sonstige Satzungen:
Entwicklungszustand:

Tatsachliche Nutzung:

Das Flurstiick ist gemaB schriftlicher Auskunft des Thiringer
Landesamtes fir Bodenmanagement und Geoinformation vom
14.02.2024 in das Flurbereinigungsverfahren Heinersdorf —
Ortslage Az: 3-2-0468 cinbezogen.

Demnach verschiebt sich die Grenze zwischen beiden Flurstiicken
geringfligig, wodurch sich jedoch keine Konsequenzen fir die
GesamtgrdBe und Wertigkeit der Flachen ergeben.

Darstellung der Flurbereinigung
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Heinersdorf-Ortslage 1: 500

Fir den Ort Heinersdorf existiert kein rechtskraftiger Flachen-
nutzungsplan.

Das Grundstick liegt nicht im Geltungsbereich eines beschlos-
senen Bebauungsplanes.

Die Grundstlcksflache befindet sich gemaB Auskunft der
Gemeinde Foritztal im AuBenbereich, der grundsatzlich von
Bebauung freizuhalten ist, sofern kein in § 35 BauGB definierter
Ausnahmetatbestand vorliegt, der Vorhaben als privilegiert
ansieht.

nicht vorhanden

Das Grundstlick ist aufgrund seines Entwicklungszustandes als
baureifes Land im Sinne des § 3 Abs. 4 ImmoWertV zu
qualifizieren.

Als baureifes Land sind Flachen definiert, die nach der
Gesamtheit der o&ffentlich-rechtlichen Vorschriften und den
tatsachlichen Gegebenheiten baulich nutzbar sind. Die Lage im
AuBenbereich beschrankt die bauliche Nutzung auf die bereits
vorhandenen baulichen Anlagen, sodass es sich lediglich um
faktisches Bauland handelt.

Die tatsachliche Nutzung als Einfamilienhaus steht der rechtlich
zulassigen Nutzung nicht entgegen.
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3.4.2. Bauordnungsrecht

Das auf dem Grundstiick stehende Gebdude wurde im Ursprung ca. 1950 erbaut und im Rahmen
einer Umnutzung in 2001 umgebaut. Die Wertermittlung basiert auf der Grundlage der realisierten
Vorhaben. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und die Ubereinstimmung der ausgefiihrten
Vorhaben mit der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht wurde gepriift. Offensichtliche
erkennbare Widerspriiche wurden jedoch nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird die
materielle und formelle Legalitat der vorhandenen baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

4. Beschreibung der baulichen Anlagen/AuB3enanlagen
4.1. Vorbemerkung

Die Gebdude und AuBenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es fir die Herleitung der
Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden
Ausflihrungen und Ausstattungen beschrieben. Angaben (iber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf
Daten aus den vorliegenden Unterlagen und Hinweisen wahrend des Ortstermins. Die
Funktionsfahigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und
Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprift; im Gutachten wird die
Funktionsfahigkeit unterstellt. Baumangel und -schaden wurden soweit aufgenommen, wie sie
zerstorungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der
gegebenenfalls vorhandenen Bauschdaden und Baumangel auf den Verkehrswert nur pauschal
beriicksichtigt worden. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schadlinge sowie (iber
gesundheitsschadigende Baumaterialien wurden nicht durchgefiihrt.

Die Besichtigung der Innenrdume des Gebdudes war nicht mdglich. Aus diesem Grund basiert die
gesamte Gebdudebeschreibung auf den gewonnenen Erkenntnissen der AuBenbesichtigung, den
mindlichen Angaben der Schuldnerin sowie den Angaben der Bauunterlagen. Fiir die Richtigkeit der
Angaben wird keine Haftung ibernommen.

4.2. Beschreibung Einfamilienhaus
4.2.1. Gebdudeart, Form, Nutzung, Baujahr

Ansicht Siidwestseite

Gebdudeart: ¢ Einfamilienhaus freistehend,
nicht unterkellert, 1 Vollgeschoss,
Dachgeschoss nicht ausgebaut
Zustand unfertig
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letzte Geschossdecke:

Dach:
Fassadengestaltung:
Sockel:

Dach:
Form:

Konstruktion:

Eindeckung:

Geschossdeckenaufbau:

FuBbodenaufbau:
EG:

DG:
Drempel:

Raumhoéhen:
EG:

DG:

Wohnflédche:
(siehe Anlage 1)

Bruttogrundfildache:
(siehe Anlage 1)

Bruttogrundfldache reduziert:

(siehe Anlage 1)

AZ: K 2/24
Form: rechteckige Form mit Vorsprung an der Nordseite
Nutzung: e derzeit bewohnt
e Umbau zur wohnbaulichen Nutzung in 2001
e von 1950 bis 1990 vermutl. flir militarische Zwecke genutzt
Baujahr: ca. 1950 (im Ursprung)
4.2.2. Konstruktionsart, Flachen, Raumaufteilung
Geschossanzahl: e Erdgeschoss als Vollgeschoss
e nicht ausgebautes Dachgeschoss
Konstruktionsart: Massivbauweise (liberwiegend Betonhohlblocksteine)
Griindung: Streifenfundament
Wandstérke:
AuBenwande: 30,0 cm
Innenwande: 11,5-24 cm
Innenwaénde: Massivbauweise
Déammung:
AuBenwande: nicht gedammt

nicht gedammt

Zwischensparrenddmmung aus Mineralwolle (Bj. 2001)
Uberwiegend unverputzt und unfertig
Tonziegelsteine (lberwiegend unverputzt)

Krippelwalmdach, Neigung 28 Grad (errichtet in 2001)
Holzdachstuhl

Betondachsteine mit rauer Oberflache, anthrazit
Holzbalkendecke zw. EG/DG (Bj. 2001)

Betonboden, Estrich als Tragerschicht fiir Oberbelag

Balkenlage
nicht vorhanden

2.65m

2.26m

Gesamt: ca. 213,0 m2

EG: ca. 212,8 m2

DG: (ca. 139,0 m2) (als Ausbaureserve)

Gesamt: ca. 567,0 m?

Gesamt: ca. 428,0 m?2 (zur weiteren Verwendung fiir Sachwert-

berechnung, da sich im Dachgeschoss
aufgrund der eingeschrankten Nutzbarkeit
die BGF verringert)
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Raumaufteilung:
EG: Wohnen/Essen/Kiiche, 3 Zimmer, Bad, WC, Flur, Speisekammer,
Abstellraum, HWR-Raum
DG: ohne Gliederung

4.2.3. Gebaudeausstattung

Dachentwdsserung:

Fenster:

Fensterbanke:
Sonnenschutz:

Tiiren:
Hauseingangsttir:

Hintereingangstur:

Innenttiren:

Treppe:

Wandbeschichtung:

Deckengestaltung:
Sanitdrraum Bad.

Sanitdarraum WC:
Ausstattung:

Fliesenstandard:

Zustand:
Bodenbelage:

Rinne/Fallrohr aus Kupfer (Bj. 2001)

¢ Kunststoffsprossenfenster,zweifach 1SO-Verglasung (Bj. 2001)
¢ Rahmenfarbe auBen Holzdekor

nicht vorhanden
AuBenrollladen, mit Handzugband (Bj. 2001)

veraltete Sperrholztir
Kunststofftir mit Glasfiillung

Réhrenspantiiren mit Beschichtung (EG), (Bj. 2001)

¢ nicht vorhanden, (unfertig)
e Erreichbarkeit des DG derzeit iber Anlegeleiter

Uberwiegend verputzt und gestrichen
Mix aus Farbanstrich und Paneele
ohne Ausstattung, da nicht fertiggestellt

Hange-WC, Waschtisch, Dusche
unbekannt

unbekannt

¢ tlw. unbelegter EstrichfuBboden
e vereinzelt Mix aus Fliesen, Teppich, Laminat

4.2.4. Technische Ausstattung, Energetischer Standard

Heizung:

Warmwasserversorgung:

Elektroinstallation:

Energetischer Standard:

» zentrale Warmeversorgung iiber
Heizkessel fiir Ol und Holz

¢ FuBbodenheizung + thermostatgesteuerte Wandheizkdrper
im EG

Warmwasserspeicher, der Uber Heizkessel betrieben wird
zeitgemaB

Fir das Gebdude liegt kein Energieausweis vor.

Der energetische Standard von Gebauden ergibt sich aus der
Gesamtheit aller MaBnahmen zur Einsparung von Energie. Am
Gebadude wurden bislang wenig MaBnahmen zur Optimierung der
Energieeffizienz durchgefiihrt und beschrdanken sich im
wesentlichen auf den Einbau von Fenstern mit ISO-Verglasung
sowie Dammung der Dachschragen. Als vollig unzureichend wird
die DAmmung der AuBenwande erachtet.

Der Energiebedarf des Gebdaudes am Wertermittlungsstichtag ist
nicht ausreichend.
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4.2.5. Beurteilung des baulichen Zustandes, Fertigstellungsarbeiten

Gesamteindruck:

Baumingel und Bauschéden:
Gesamteindruck:

Fertigstellungsarbeiten:

Der duBere Zustand des Gebdudes lasst darauf schlieBen, dass
die im Jahr 2001 begonnenen Umbauarbeiten bislang nicht
abgeschlossen wurden. Insbesondere die Herstellung der
Gebaudefassade inklusive Warmedammung, das Gebaudesockels,
des Balkons, Die Anbringung von Fensterbdnken sowie die
Erneuerung der Haustiir sind zwingend erforderlich.

Im Innenbereich wird der Fertigstellungsaufwand gemaB
Aussagen der Schuldnerin als hoch eingeschatzt, da einzelne
Raume des Erdgeschosses fir die Wohnnutzung nicht
ausreichend hergerichtet sind und das gesamte Dachgeschoss
den Rohbauzustand aufweist.

Das Gebdude ist teilsaniertund es besteht weiterhin
umfangreicher Fertigstellungsaufwand.

keine offensichtlich erkennbaren Bauschaden vorhanden

Die Bausubstanz befindet sich aufgrund der Erkenntnisse der
duBeren Begutachtung in befriedigendem Zustand.

Die nachstehend aufgefiihrten Fertigstellungsarbeiten erfiillen
keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit, sondern sollen lediglich als
grobe Orientierung dienen.

Fassade inkl. Sockel u. Warmedammung herstellen
Balkon anbringen

Haustiir, Fensterbanke einbauen

Bodenbelage einbauen

Bad herstellen

Treppe zum Dachgeschoss einbauen

Innenausbau des gesamten Dachgeschosses

4.3. AuBenanlagen/sonst. baulich Anlagen

Gestaltung:

Fertigstellungsaufwand:

Ansicht:

. =t A

e ungestaltete Griinfldchen ohne erkennbare Struktur

o teilweise Ablagerungen von Unrat, Pflastersteinen, etc.

e dlteres Taubenhaus vorhanden, dass keine wertmaBige
Berlicksichtigung erfahrt, da Hobby

Zugangsflachen/Parkflachen befestigen/pflastern
Eingangsbereich funktionsgerecht fertigstellen
Einfriedung herstellen

Gestaltung der Griinflachen
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5.

Nutzungsmaoglichkeit/Marktgangigkeit des Grundstiickes

Die Marktgangigkeit eines Grundstlickes ist stark abhdngig von seinen zukiinftigen Nutzungs-
moglichkeiten bzw. seiner Drittverwendungsfahigkeit. Spezielle Nutzungen, die sich auf einen
konkreten Zweck festlegen, schranken die Marktgangigkeit ein, wahrend vielseitig nutzbare
Grundstiicke haufiger am Markt nachgefragt sind und leichter platziert werden kdnnen.

Das Wohnhaus eignet sich aufgrund der Grundrissgestaltung und der GréBe vorwiegend fiir die
Nutzung als Einfamilienhaus. Auf den vorhandenen umfangreichen Flachen wiirde sich die Nutzung
als Zweifamilienhaus ebenfalls realisieren lassen. Hierzu bedarf es jedoch des erneuten Umbaus und
der Einrichtung von abgeschlossenen Wohneinheiten, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand die
Nutzung als Einfamilienhaus in Betracht zu ziehen ist.

Die Marktgangigkeit wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Hierzu zahlen die bereits
erwahnten Standortfaktoren und die Objekteigenschaften. Die groBraumige Lage wurde mit maBig
bewertet, wofiir die eingeschrankte Infrastruktur und Verkehrsanbindung maBgeblich verantwortlich
sind. Das Wohnhaus befindet sich in maBiger Mikrolage, die insbesondere auf die unzureichende
Zufahrtssituation zuriickzufiihren ist. Fiir die einzige Zuwegung zum Grundstiick besteht ein Geh- und
Fahrtrecht, das sich jedoch lediglich auf die Mdéglichkeit der Befahrung von Rettungsfahrzeugen,
Feuerwehr und Abfallentsorgung beschrankt. Ausdriicklich ausgeschlossen ist die alltagliche
routinemaBige Nutzung durch PKWs zum regelmaBigen Anfahren des Grundstiickes.

Die Objekteigenschaften sind als befriedigend zu bewerten, weil die bauliche Anlage im derzeitigen
Zustand lediglich teilfertiggestellt ist und demzufolge nur teilweise genutzt werden kann. Die zu
erbringenden Fertigstellung — und Ausbauarbeiten werden als umfangreich eingestuft.

Am regionalen Markt besteht Nachfrage nach Grundstiicken mit freistehenden Einfamilienhausern. Fir
erforderliche FertigstellungsmaBnahmen werden, gerade im Hinblick auf die derzeitig exorbitant
gestiegenen Baupreise, vom Markt angemessene Abschldge vorgenommen.

Nach Auswertung der Standortfaktoren sowie der besonderen Objektmerkmale wird die
Marktgangigkeit der Liegenschaft als maBig eingeschatzt.
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6. Ermittlung des Verkehrswertes
6.1. Grundstiicksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert fiir das mit einem freistehenden Einfamilienhaus bebaute
Grundstiick in 96524 Foritztal OT Heinersdorf, KirchstraBe 20 zum Wertermittlungsstichtag 21.03.2024
ermittelt.

Grundbuch Blatt Gemarkung Flurstiicke Flache
Heinersdorf 762 Heinersdorf 551/6 921 m2
549/6 979 m2

6.2. Verfahrenswahl mit Begriindung

Ziel der Anwendung eines oder mehrerer Wertermittlungsverfahren soll sein, den Verkehrswert im
Sinne des § 194 BauGB zu ermitteln, der die im gewohnlichen Geschaftsverkehr bestehenden
Gepflogenheiten und die sonstigen Umstande des Einzelfalles beriicksichtigt und ihnen gerecht wird.

GemaB § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht, im gewohnlichen Geschaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten
und tatsachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstlicks oder
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Riicksicht auf ungewdhnliche oder persénliche
Verhaltnisse zu erzielen ware.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes stehen grundsatzlich drei Wertermittlungsverfahren zur Verfligung:

+ das Sachwertverfahren (§§ 35 — 39 ImmoWertV)
+ das Ertragswertverfahren (§§ 27 — 34 ImmoWertV)
+ das Vergleichswertverfahren (§§ 24 — 26 ImmoWertV)

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes besteht die Mdglichkeit, eines oder mehrere dieser Verfahren
anzuwenden (§ 6 Abs. Satz 1 ImmoWertV). Hierbei soll die Wahl auf das Verfahren fallen, welches der
Art des Wertermittlungsobjekts entspricht und die im gewdéhnlichen Geschaftsverkehr bestehenden
Gepflogenheiten sowie die sonstigen Umstdnde des Einzelfalles bertiicksichtigt.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35-39 ImmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung
des Substanzwerts. Der vorlaufige Sachwert (d.h. der Substanzwert des Grundstiicks) wird als Summe
von Bodenwert, dem Wert der Gebaude (Wert des Normgebdudes sowie dessen besonderen
Bauteilen) und dem Wert der AuBenanlagen ermittelt. Anwendung findet das Sachwertverfahren
Ublicherweise bei der Wertermittlung von Immobilien, bei denen die Kosten der Ersatzbeschaffung im
Vordergrund stehen. Sachwertobjekte, zu denen vorrangig Ein- und Zweifamilienhdauser gehéren, sind
nicht zwingend zur Erzielung von Ertrédgen, sondern zur personlichen oder zweckgebundenen
Eigennutzung bestimmt. Die Eigennutzung des Bewertungsgrundstiickes ist zukiinftig als
wahrscheinlichstes Szenario in Betracht zu ziehen. Somit stellt die Bewertung auf Basis des
Substanzwertes im vorliegenden Fall die sachgerechteste Methode dar.

Die Ertragswertberechnung (gem. §§ 27-34 ImmoWertV) ist dann besonders geeignet, wenn bei
der Preisbildung im gewdhnlichen Geschaftsverkehr die Verzinsung des investierten Kapitals die
entscheidende Rolle spielt. Eigenheimgrundstiicke werden Ublicherweise nicht auf der Grundlage ihrer
Ertragskraft gehandelt. Die Vermietung von Ein- bzw. Zweifamilienhausgrundstiicken ist grundsatzlich
mdoglich, wird jedoch regional &uBerst selten praktiziert, sodass keine belastbaren Aussagen zu
nachhaltig erzielbaren Ertragen getroffen werden kénnen.

Die Fortfiihrung der bislang erfolgten Nutzung des Gebaudes als selbst genutztes Wohnhaus ist auch
zukiinftig sehr wahrscheinlich. Aus diesem Grund wird das Ertragswertverfahren zur Verkehrs-
wertermittlung des Bewertungsgrundstiicks nicht angewendet.
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Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens setzt voraus, dass eine ausreichende Anzahl von
zeitnahen Kaufpreisen flir vergleichbare Grundstiicke vorliegt. Die Vergleichbarkeit bezieht sich vor
allem auf Merkmale wie Lage, GroBe, Gebaudetyp und Ausstattungsstandard.

Im vorliegenden Bewertungsfall mangelt es jedoch an vergleichbaren Kauffallen fiir Immobilien mit
ahnlichen Eigenschaften, die zwingend flir die Herstellung der Vergleichbarkeit erforderlich sind. Aus
diesem Grund kann das Vergleichswertverfahren nicht angewendet werden.

6.3. Bodenwertermittiung
6.3.1. Merkmale des Bodenrichtwertes

Der Bodenwert soll gem. § 40 Abs. 1 ImmoWertV regelmaBig ohne Berticksichtigung der vorhandenen
baulichen Anlagen im Vergleichswertverfahren nach den § 24 — 26 ImmoWertV ermittelt werden.
Hierbei besteht die Mdglichkeit, auf Vergleichskaufpreise oder auf Bodenrichtwerte zurlickzugreifen
(§ 40 Abs. 2 ImmoWertV). Ublicherweise werden Bodenrichtwerte dann angewendet, wenn keine
Vergleichskaufpreise zur Verfiigung stehen. Im Bewertungsfall wird so verfahren, da keine
Vergleichskaufpreise bekannt sind.

Die Bodenrichtwerte sind zundchst auf ihre grundsatzliche Eignung zu priifen. GemaB § 9 Abs. 1
ImmoWertV wird von der Eignung ausgegangen, wenn die Daten hinsichtlich

e Aktualitat in Bezug auf den maBgeblichen Stichtag und

e Reprasentativitat
den jeweiligen Grundstticksmarkt zutreffend abbilden und etwaige

e Abweichungen in den allgemeinen Wertverhaltnissen sowie

o wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstiicksmerkmale
des Wertermittlungsobjektes beriicksichtigt werden kénnen.

Entsprechend der Angaben des zustandigen Gutachterausschusses fiir das Gebiet des Landkreises
Sonneberg wurde flir die Bodenrichtwertzone Nr. 403059 des Bewertungsgrundstiicks ein
erschlieBungsbeitragsfreier Bodenrichtwert in HOohe von 27,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024
ausgewiesen. Seit dem Stichtag sind bis zum Wertermittlungszeitpunkt am 21.03.2024 keine
Anpassungen des Bodenrichtwertes vorgenommen worden.

Der Gutachterausschuss ermittelte den Bodenrichtwert unter Zugrundelegung folgender Merkmale:

» Stichtag: 01.01.2024

*  Entwicklungszustand: baureifes Land

* Nutzungsart: gemischte Bauflache

» Beitragsrechtlicher Zustand:  erschlieBungsbeitragsfrei
« Tiefe: 30 m

Das Bewertungsgrundstiick besitzt folgende Merkmale:

*  Wertermittlungsstichtag: 21.03.2024
*  Entwicklungszustand: baureifes Land im AuBenbereich
* Nutzungsart: Wohnen

» Beitragsrechtlicher Zustand:  erschlieBungsbeitragsfrei
+ Tiefe: 50 m
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6.3.2. Auswertung der Bodenrichtwertinformation

Entscheidend fir die "Qualitat" eines Grundstlickes ist die "von der Natur der Sache" gegebene
Moglichkeit der Benutzung und der wirtschaftlichen Ausnutzung, wie sie sich aus der ortlichen Lage
des Grundstiicks bei verninftiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise objektiv anbietet. Beim
vorlaufigen Bodenrichtwert handelt es sich um einen durchschnittlichen Lagewert des Grund und
Bodens pro Quadratmeter bebauter oder unbebauter Grundstiicksflache in einem Gebiet mit
annahernd identischen Lage — und Nutzungsverhadltnissen. Da jedoch nahezu jedes Grundstiick
individuelle Merkmale aufweist, ist es notwendig, bestehende Abweichungen zu den angegebenen
Merkmalen des Richtwertgrundstiickes durch Anpassungen zu korrigieren. Ausgehend vom vorlaufigen
Bodenrichtwert fir Bauland in H6he von 27,00 €/m2 erfolgt die Feststellung der qualitativen
Unterschiede mit anschlieBender Anpassung und Ermittlung der Summe aller Korrekturbetrage, die als
objektspezifische Grundstiicksmerkmale beriicksichtigt werden.

Vergleich der Merkmale Korrektur
(ausgehend v. BRW

i.H.v. 27,00 €/m2)

Stichtag ) /
¢ nahezu Ubereinstimmung
Entwicklungszustand: baureifes Land /

e Unterscheidung, da sich die Zuordnung des baureifen Landes ausschlieBlich
auf die bereits bebaute Flache bezieht, wahrend die verbliebene Flache dem
AuBenbereich zuzuordnen ist, der Ublicherweise von Bebauung freigehalten
werden muss

e weiterhin mangelt es zur Einstufung als Baureifes Land an der ausreichenden
ErschlieBung (Zufahrt)

e der abgeleitete Bodenrichtwert berlicksichtigt diese Umstande nicht, so dass
die gesonderte Aufteilung in baulich nutzbare und nicht nutzbare Teilflachen
erforderlich ist und die ErschlieBungssituation zu wirdigen ist

Nutzungsart /
e Ubereinstimmung, da Wohnen gem. § 6 Abs. 1 BauNVO in Mischgebieten

zulassig und Ublich ist

beitragsrechtlicher Zustand /
¢ Ubereinstimmung
Tiefe /

e Unterscheidung, die bereits in der gesonderten Betrachtung der abweichen-
den Entwicklungszustande berticksichtigt wird

Summe aller Korrekturbetriage 0,00 €/m2

Ergebnis des Vergleichs der Merkmale

Der ausgewiesene Bodenrichtwert i.H.v. 27,00 €/m2 ist im Bewertungsfall lediglich bedingt
anwendbar. Da es Teilflachen mit den verschiedenen Qualitdtszustanden Bauland und nicht
bebaubares Land gibt, muss eine weitere Differenzierung erfolgen, indem die Gesamtflache
entsprechend ihrer Wertigkeit ,fiktiv" in Teilflachen zerlegt wird. Zusatzlich erfolgt die Bewertung des
unzureichenden ErschlieBungszustandes.
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6.3.3. Ableitung des Bodenwertes durch Teilflaichenzerlegung

Darstellung der Teilflachen
Teilflache 1

faktisches Bauland

ca. 600 m?
-
]
- i
) . !
i 551licm 1 55177
] v
1 ]
I |
549/6 549/8
Teilfliche 2%
hausnahes Gartenland
ca. 1.300 m?
Quelle: Geoproxy
Flurstiicke | GroBe Zerlegung Qualitat Flache Wert Bodenwert
in Teilflachen in €/m2 in€

Teilflache 1 faktisches | ca. 600 m2 27,00 16.200,00

Bauland
Nr.551/6 | 921 m?2
. hausnahes | ca. 321 m2 6,75%* 2.167,00
Teilflache 2
Gartenland
2 *
Nr.549/6 | 979 m2 Teilflache 2 hausnahes 979 m 6,75 6.608,00
Gartenland

24.975,00

Grundsatzlich befindet sich die gesamte Grundstiicksflache im AuBenbereich, der gemaB
gesetzlicher Vorgaben von Bebauung freizuhalten ist. Fir bereits vorhandene Bebauung, besteht,
wie in gegebenen Fall, Bestandsschutz. Somit stellen die bebauten Flachen inkl. der baulich
bendtigten Umgriffsflachen faktisches Bauland dar, das dem Wert von baureifem Land entspricht.
Folglich wird Teilflache 1 als baureifes Land bewertet.

* Teilflache 2 besitzt als unbebaute Flache im AuBenbereich nicht den Qualitdtszustand von
baureifem Land, da hier die bauliche Weiterentwicklung dauerhaft unrealisierbar ist. Diese Flachen
werden Ublicherweise als Griinland qualifiziert, das die Wertigkeit der Fldchen der Land- und
Forstwirtschaft besitzt. Werterhéhend wirkt im Bewertungsfall der Umstand, dass die zu bewer-
tende Flache unmittelbar an die Wohnbebauung angrenzt und durch sie eine Aufwertung erfahrt,
weil somit die Nutzung als Freizeit- und Erholungsflache mdglich ist. Aus diesem Grund erfolgt
die Einstufung der Flache als hausnahes Gartenland, das eine hdhere Wertigkeit gegeniiber
reinem Griinland besitzt. Die Wertigkeit von hausnahem Gartenland wurde vom
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Gutachterausschuss fiir Grundstlickswerte des Landkreises Sonneberg untersucht und ausgewer-
tet. Hierbei hat man ermittelt, dass auf die Flachenanteile des hausnahen Gartenlandes folgende
Formel anwendbar ist:

Bodenwert hausnahes Gartenland = Bodenwert x 25%

27,00€/m2 x 25%

6,75 €/m?

Die Ableitung des Gutachterausschuss flir Grundstiickswerte des Landkreises Sonneberg zur
Wertigkeit von hausnahem Gartenland wird gefolgt, da sie das Marktverhalten sachgerecht
abbildet.

Der fur die Ermittlung des vorldufigen Sachwertes anzusetzende Bodenwert betragt zum
Wertermittlungsstichtag 21.03.2024 insgesamt rd. 25.000,00 €, der einem Wert i.H.v. 13,14 €/m2
entspricht.
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6.4.
6.4.1.

Wertermittlung im Sachwertverfahren

Berechnung vorlaufiger Gebaudesachwert

Der vorldufige Sachwert ermittelt sich grundsatzlich gemaB § 35 Abs. 2 ImmoWertV ausgehend von
den Herstellungskosten der baulichen Anlagen unter Berlicksichtigung der Alterswertminderung sowie
den baulichen AuBenanlagen, den sonstigen Anlagen und dem ermittelten Bodenwert.

Gebaudebezeichnung:

freistehendes Einfamilienhaus, Typ 1.22
(NHK 2010 SW-RL, Anlage 1, Standardstufe 2,2)

» EG, DG nicht ausgebaut, aber nutzbar

NHK 2010:

Bruttogrundflache (BGFred): 428,00 m2
Baupreisindex (BPI) 179 % Berechnung:
03/2024 (2015=100): = BPI 4. Quartal 2023 x 100
BPI 2010
= 161,3 % x 100
90,1 %
Normalherstellungskosten 672,24 €/m2 ermittelt durch Zuordnung d. Standardstufen

unter Kapitel 6.4.1.1.

Normalherstellungskosten
am Wertermittlungsstichtag:

1.203,00 €/m?

Berechnung:
= NHK x Baupreisindex
= 672,24 €/m2 x 179 %

Gebaudeherstellungswert 514.884,00 € = NHK Stichtag  x Bruttogrundflache
= 1.203,00 €/m2 x 428,00 m2
Gesamtnutzungsdauer: 66 Jahre GemaB alte Sachwertrichtlinie, Anlage 3
i.vV.m. § 53 Abs. 2 ImmoWertV
Restnutzungsdauer: 22 Jahre siehe Kapitel 6.4.1.3.
Alterswertminderung: 66,66% = GND - Restnutzungsdauer x 100

GND

= Minderungsbetrag:

343.222,00 €

= 66,66 % x 514.884,00 €

Gebaudezeitwert:

171.662,00 €

Berechnung:

= Gebdudeherstellungswert
- Alterswertminderung

= 514.884,00 €
- 343.222,00 €

vorlaufiger Gebaudesachwert

= 171.662,00 €

Die Wertansatze der Sachwertberechnung werden in den folgenden Kapitel 6.4.1.1. bis 6.4.1.2. ndher

erlautert.
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6.4.1.1. Normalherstellungskosten (NHK) fiir Einfamilienhaus, Typ 1.22

Als Normalherstellungskosten sind die Kosten zu verstehen, die bei einer Neuerrichtung der
entsprechenden baulichen Anlage anfallen wiirden. Zur exakten Ermittlung der fiir das Jahr 2010
angegebenen NHK ist die genaue Bestimmung der Gebdudeart sowie des Gebdudestandards
notwendig. Die verschiedenen Gebdudearten sind in Anlage 4 der ImmoWertV aufgefiihrt. Gewahlt
wurde die Gebaudeart des freistehenden eingeschossigen Einfamilienhauses, dessen Dachgeschoss
nicht ausgebaut ist.

Die Gebdudearten sind zudem noch in Standardstufen unterteilt, die Auskunft tber die Qualitat der
Gebaudeausstattung geben. Das Wertermittlungsobjekt ist dementsprechend auf der Grundlage
seiner Standardmerkmale zu qualifizieren, die vorrangig auf den Ausfiihrungen der Baubeschreibung
basieren. Hierbei wird insbesondere der anstehende Fertigstellungsaufwand des Erdgeschosses und
an der Fassade sowie der unzureichende energetische Zustand durch Ansatz niedriger Standardstufen
gewiirdigt. Nach sachverstindiger Einschitzung werden in nachfolgender Ubersicht den angegebenen
Ausstattungsmerkmalen die Standardstufen zugeordnet:

Ausstattungsmerkmal Standardeinstufung Wagungsanteil in %
1 2 3 4 5

1. AuBenwande 1 23
2. Dacher 7] %] 15
3. AuBentiren und Fenster 1 11
4. Innenwande und -tiiren 1 11
5. Deckenkonstruktion u. Treppen 1 11
6. FuBbdden 2 ) 5
7. Sanitareinrichtungen 1 9
8. Heizung 2 2 9
9. Sonst. techn. Einrichtungen 1 6
Kostenkennwerte 585 | 650 745 | 900 | 1125

fiir Gebaudeart €/m2 | €m2 | €m2 | €m2 | €/m?2
Einfamilienhaus Typ 1.22 BGF | BGF | BGF | BGF | BGF

Auswertung der Wagungsanteile

1. AuBenwande 1 x 23 % x 585 €/m2 BGF = 134,55 €/m2 BGF
2. Dacher Y2 x 15 % x 650 €/m?2 BGF 104,63 €/m2 BGF
+ %2 x 15 % x 745 €/m2 BGF =
3. AuBentiiren und Fenster 1x 11 % x 650 €/m2 BGF = 71,50 €/m2 BGF
4. Innenwande 1x 11 % x 650 €/m2 BGF = 71,50 €/m2 BGF
5. Deckenkonstruktion u. Treppen 1x 11 % x 745 €/m2 BGF = 81,95 €/m2 BGF
6. FuBboden 2 x5 % x 585 €/m2 BGF 30,88 €/m2 BGF
+ 2 x5 % x 650 €/ m2 BGF =
7. Sanitareinrichtungen 1x9 % x 650 €/m2 BGF = 58,50 €/m2 BGF
8. Heizung 2 X9 % x 745 €/m2 BGF 74,03 €/m2 BGF
+ 2 x 9 % x 900 €/m2 BGF =
9. Sonstige Technik 1 x6 % x 745 €/m2 BGF = 44,70 €/m2 BGF
Kostenkennwert (Summe) 672,24 €/m2 BGF

Die Herstellungskosten fiir das Basisjahr 2010 betragen 672,24 €/m2 und entsprechen somit der
Standardeinstufung 2,2.
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6.4.1.2. Ermittlung Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die baulichen Anlagen bei
ordnungsgemaBer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt
werden konnen. Sie ist entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des
Objektes abhangig. Die Restnutzungsdauer leitet sich am Wertermittlungsstichtag durch Abzug der
bereits abgelaufenen Nutzungszeit von der Gesamtnutzungsdauer ab.

Fir freistehende Einfamilienhduser leitet der zustandige Gutachterausschuss des Landkreises
Sonneberg mit Verweis auf die alte Sachwertrichtlinie Anlage 3 in Verbindung mit § 53 Abs. 2
ImmoWertV eine (ibliche Gesamtnutzungsdauer von ca. 66 Jahren (Standardstufe 2,2) ab. Der
empfohlene Orientierungswert von 66 Jahren wird als angemessen erachtet und fiir die weitere
Wertermittlung Gibernommen.

Das Gebdude wurde im Jahr 1950 erbaut, sodass zum Wertermittlungszeitpunkt rein rechnerisch
keine Restnutzungsdauer zur Verfligung steht.

Die durchgeflihrten Sanierungs- und ModernisierungsmaBnahmen haben zur Verjlingung des
Gebdudes beigetragen, sodass sich daraufhin ein fiktiv jlingeres Baujahr ergibt, ab dem die
Gesamtnutzungsdauer erneut ,beginnt®. In der Folge verlangert sich somit auch die
Restnutzungsdauer und wird als modifizierte Restnutzungsdauer bezeichnet. Das in Anlage 2 der
ImmoWertV dargelegte Modell beschreibt, wie sich die modifizierte Restnutzungsdauer unter
Beriicksichtigung von ModernisierungsmaBnahmen ermitteln lasst. Hierbei wird aus der Summe der
durchgefiihrten MaBnahmen der Modernisierungsgrad in Form einer Punktzahl errechnet, aus der die
modifizierte Restnutzungsdauer abzuleiten ist. Die Punktevergabe erfolgt gemaB Vorgabe der Anlage
2 ImmoWertV durch Einschatzung des Modernisierungsgrades fiir die wesentlichen Elemente des
Bauwerks:

Modernisierungs- | max. mogliche Alter Gesamtnut- | ermittelte Punktzahl auf
elemente Punktzahl zungsdauer | Basis der realisierten
bei umfassender Modernisierung
Modernisierung
Dacherneuerung 4 23 Jahre 50 Jahre 2,16 = 4 x (1-23/50)
Fenster und Tiiren 2 Teilerneuerung 60 Jahre 0,93 =2x(1-23/60) x 3%
Zu 3% vor 23
Jahren
Leitungssysteme 2 23 Jahre 50 Jahre 1,08 =2 x (1-23/50)
(Strom, Heizung,
Wasser)
Heizungsanlage 2 23 Jahre 40 Jahre 0,85 = 2 x (1-23/40)
Wérmedémmung 4 nicht vorhanden / /
AuBenwande
Sanitdranlagen 2 Teilerneuerung 30 Jahre 0,15 =2x(1-23/30) x 1/3
zu 1/3 vor 23
Jahren
Innenausbau 2 Teilerneuerung 30 Jahre 0,12 =2x(1-23/30) x 1/4
zu 1/4 vor 23
Jahren
Wesentliche Verbes- 2 vor 23 Jahren / 1
serung der
Grundrissgestaltung
20 6,3
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GemaB Anwendung der in Anlage 2, Kapitel II. 2. der ImmoWertV angegebenen Formel

RND= a x Alter2 _ b x Alter + ¢ x GND.
GND

Die Variablen a, b und c werden aus Tabelle 3 der Anlage 2 ImmoWertV enthommen:

RND= 0,6150 x 662 _ 1,3385 x 66 + 1,0567 x 66
66

RND= 22,0 Jahre

Basierend auf den durchgefiihrten ModernisierungsmaBnahmen wird fiir das Einfamilienhaus nach
Wirdigung der Modernisierungspunktzahl von 6,0 eine modifizierte Restnutzungsdauer von 22
Jahren abgeleitet und zum Ansatz gebracht. Das fiktive Baujahr bei Ansatz von 22 Jahren
Restnutzungsdauer betragt 1980 (2024 + 22 Jahre — 66 Jahre).

6.4.2. Ableitung des vorlaufigen Sachwertes

Gebaudesachwert Wohnhaus 171.662,00 €
Bodenwert + 25.000,00 €
vorlaufiger Sachwert = 196.662,00 €

6.4.3. Marktanpassung des vorlaufigen Sachwertes durch Sachwertfaktor

Mit Anwendung des Sachwertfaktors soll der ermittelte vorlaufige Sachwert an die allgemeinen
Wertverhdltnisse des regionalen Grundstiicksmarktes angepasst werden und im Ergebnis zum
vorlaufigen marktangepassten Sachwert fiihren (§ 21 Abs. 1 ImmoWertV).

Sachwertfaktoren werden gemdB § 21 Abs. 3 ImmoWertV werden auf der Grundlage von
tatsachlichen Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorlaufigen Sachwerten von den &rtlichen
Gutachterausschiissen empirisch abgeleitet (Grundlage § 193 Abs. 5 Satz 2, Nr. 2 im BauGB).

Sachwertfaktoren sind maBgeblich abhdngig von den Merkmalen:

- Gebdudeart, Gebaudealter

- absolute H6he des Sachwertes

- Lage und dem Einzugsbereich der Immobilie

- Besonderheiten des Gebaudes

- Wirtschafts- und Kaufkraft innerhalb einer Region
- Wirtschaftliche Entwicklungsaussicht.

Im Grundstiicksmarktbericht 2023 wurden fiir den Landkreis Sonneberg in der Objektkategorie der
freistehenden Einfamilienhduser Sachwertfaktoren verédffentlicht. Darin ist flr freistehende
Einfamilienhduser bei einem vorlaufigen Sachwert von rd. 197.000,00 € und einem Bodenwertniveau
von ca. 13,00 € (25.000,00 € / 1.900 m?2) ein Sachwertfaktor i.H.v. 0,80 ausgewiesen (ermittelt durch
Interpolation), um den der vorlaufige Sachwert zu korrigieren ist. Der Sachwertfaktor wurde vom
Gutachterausschuss aus 12 Kauffdllen aus den Jahren 2020 — 2021 abgeleitet. Da keine
differenziertere Ermittlung des Sachwertfaktors nach Standortmerkmalen stattgefunden hat, muss
gemaB § 39 ImmoWertV die Anwendbarkeit des Sachwertfaktors gepriift werden. Der ermittelte
Sachwertfaktor bezieht sich auf ein durchschnittliches Objekt in durchschnittlicher Lage innerhalb
eines Marktes mit ausgeglichenem Verhdltnis von Angebot und Nachfrage. Im Gutachten wurde
dargelegt, dass die Makrolage, Mikrolage sowie Objekteigenschaften als maBig einzustufen sind. Der
angegebene Sachwertfaktor bildet aus diesen Griinden die tatsdchlichen Marktverhaltnisse nicht
wirklichkeitsgetreu ab und bedarf deshalb zwingend der nachtraglichen Anpassung.

KirchstraBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf Seite 29 von 42



AZ: K 2/24

André Huhndorf LL.M.

In jedem Fall muss zusétzlich die Priifung erfolgen, ob sich seit Ermittlung des Sachwertfaktors
(Stichtag 01.01.2021) die tatsachlichen Verhaltnisse geandert haben. Hierbei ist festzustellen, dass
sich am Markt im Zeitraum 2021 - 2023 eine dynamische Entwicklung vollzogen hat. Wahrend der
Markt im Zeitraum 2020 und 2021 durch die Verkaufer dominiert wurde, ist seit dem zweiten Halbjahr
2022 eine Trendumkehr zu beobachten, deren Ursachen maBgeblich in drastisch gestiegenen
Bauzinsen und Baupreisanstieg zu sehen sind. Die Nachfrage nach Bestandsimmobilien des
Baujahreszeitraumes 1950 bis 1990 hat sich aufgrund der baulichen Besonderheiten deutlich
abgeschwacht. Das Bewertungsobjekt ist dieser Kategorie zuzuordnen, sodass auch hier von einem
niedrigeren Preisniveau als in 2020/2021 ausgegangen werden muss. Aus genannten Grlinden erfolgt
nachtraglich die Korrektur des angegebenen Sachwertfaktors:

grundstiicksbezogene Merkmale Einschdtzung Anpassung des
Sachwertfaktors

1. Lage und Einzugsbereich der Immobilie maBige Mikrolage und -10,00%
Makrolage bisher nicht
ausreichend gewdirdigt

2. verandertes Marktverhalten seit gegeben - 10,00 %

Erhebung des Faktors

3. Objekteigenschaften unfertige Immobilie mit hohem -10,00%
Fertigstellungsaufwand

4. AuBenanlagen unterdurchschnittlich gestaltet -5,00%

-35,00%
vorlaufiger Sachwert: = 196.662,00 €
Sachwertfaktor 0,80
Anpassung 35,00%
angepasster Sachwertfaktor X 0,52

Marktangepasster vorlaufiger Sachwert:

= 102.264,00 €
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6.4.4. Objektspezifische Grundstiicksmerkmale gem. § 8 Abs. 3 ImmoWertV

Als objektspezifische Grundstiicksmerkmale werden die Besonderheiten des Grundstiicks erfasst, die
in der bisherigen Wertermittlung noch keine Beriicksichtigung gefunden haben. Die Sachwert-
ermittlung bezieht sich im ersten Schritt auf ein Standardobjekt, dass als Referenzmodell dient. Im
zweiten Schritt erfolgt nun die Beriicksichtigung der individuellen Gegebenheiten, die nahezu jede
Immobilie aufweist.

Gem. § 8 Abs. 3 ImmoWertV werden die besonderen objektspezifischen Grundstlicksmerkmale durch
Zu- oder Abschlage oder in anderer geeigneter Weise zum Ansatz gebracht.

Bewertung der ErschlieBungssituation

GemaB Ausfihrungen der Kapitel 2.1.2. und 3.1.2. stellt sich fuir das Bewertungsgrundstiick eine véllig
unzureichende bzw. problematische ErschlieBungssituation dar. MaBgeblich verantwortlich hierfir ist
der Wegeabschnitt, der von der KirchstraBe abzweigt und auf einer Lange von ca. 200 m als
unbefestigter, stark ausgefahrener Feldweg sowohl Uber 6ffentliche Grundstiicke als auch Uber ein
privates Grundstiick verlauft.

Die bestehenden Wege- und Fahrtrechte sind grundsatzlich positiv zu werden, sind jedoch
insbesondere fiir die offentlichen Wegeflachen auf konkrete Nutzungszwecke beschrankt. GemaR
Baulasteneintrag gilt ausdricklich als vereinbart, dass die 6ffentlichen Wegeflachen nicht zur
alltaglichen Benutzung als Grundstiickszufahrt dienen, sondern als reine Zufahrtsflachen fir
Rettungsfahrzeuge und Fahrzeuge der Abfallwirtschaft zur Verfligung stehen. Somit mangelt es dem
Grundstiick an einer adaquaten Zufahrt, die gewdhnlich ein grundlegendes Standardmerkmal
darstellt. Am Grundstiicksmarkt wird eine fehlende Grundstlickszufahrt als erheblich wertminderndes
Merkmal angesehen, da die Erreichbarkeit des Grundstiickes eine Grundvoraussetzung zur
Bewirtschaftung darstellt.

Aufgrund nicht vorhandener Kauffdlle fiir Grundstiicke mit ahnlichen Merkmalen ist eine exakte
Ableitung des Werteinflusses der beschrankten Zufahrt auf den Kaufpreis nicht méglich. Aus diesem
Grund kann lediglich, basierend auf sachversténdiger Einschatzung, eine Prognose zur zu erwartenden
Wertminderung abgegeben werden.

Die unzureichende ErschlieBungssituation wird mit einem pauschalen Abschlag in Héhe von 10 % des
marktangepassten vorlaufigen Sachwertes gewirdigt, um das Verhalten des Marktes in angemessener
Weise abzubilden.

Ansatz: 10% x 102.264,00 € ] -10.000,00 €

Entsorgungskosten fiir Unrat

Im Gutachten wurde dargelegt, dass auf dem Grundstiick Unrat und diverse Metallteile abgelagert
wurden, fir deren Entsorgung eine Kostenpauschale i.H.v. 3.000,00 € angesetzt wird.

Kostenansatz: -3.000,00 €
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6.4.5. Ableitung des Sachwertes

Die Anwendung des Sachwertverfahrens i.S.d. §§ 35 ff. ImmoWertV betrachtet zundchst ein
theoretisches Referenzobjekt, das oftmals von dem tatsachlich zu bewertenden Objekt abweicht. Das
Ergebnis des Verfahrens flihrt zum vorlaufigen Sachwert.

GemdB § 8 Abs. 3 ImmoWertV bietet sich anschlieBend die Méglichkeit, nach Anwendung der
Standardverfahren die individuellen Merkmale und die besonderen objektspezifischen Eigenschaften
des Objektes subsidiar zu berticksichtigen, um zum tatsachlichen Sachwert und letztlich zum
Marktwert zu gelangen.

Marktangepasster vorlaufiger Sachwert: 102.264,00 €

Objektspezifische Grundstiicksmerkmale:

- Fertigstellung AuBenanlagen - 10.000,00 €
- Entsorgung Unrat - 3.000,00 €
Sachwert: = 89.264,00 €

& 89.000,00 €

6.5. Fazit und Wertbegriindung

Der Sachwert der Liegenschaft betragt 89.000,00 €.

Der Grundstiicksmarkt bewertet freistehende Einfamilienhduser Ublicherweise im Sachwertverfahren,
da die Ersatzbeschaffungskosten von vorrangiger Bedeutung sind. Zudem kann die Individualitat, die
jedes Objekt aufweist, im Sachwertverfahren hinreichend berticksichtigt werden.

Das Bewertungsobjekt besitzt mehrere lagebedingte Besonderheiten mit hohem Einfluss auf den
Sachwert, die gesondert bewertet wurden, um das Verhalten des Marktes in angemessener Weise zu
wirdigen.
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6.6. Ableitung des Verkehrswertes

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgte auf Grundlage des § 8 Abs. 1 ImmoWertV durch
Anwendung des Sachwertverfahrens. Der Verkehrswert der Liegenschaft leitet sich aus dem Sachwert
ab, der 89.000,00 € betragt.

Der Verkehrswert fiir das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstiick in

96524 Foritztal OT Heinersdorf, KirchstraBe 20
Gemarkung Heinersdorf, Flurstiicke 551/6, 549/6

wird zum Wertermittlungsstichtag 21.03.2024 mit rd.

89.000,00 €

in Worten: neunundachtzigtausend Euro geschatzt.

Aufteilung des Verkehrswertes

Aus verfahrenstechnischen Griinden erfolgt die Aufteilung des Verkehrswertes in
flurstiicksbezogene fiktive Einzelwerte, die in ihrer Gesamtheit dem Verkehrswert
entsprechen. Grundsatzlich bilden die Flurstiicke eine wirtschaftliche Einheit.

Versteigerungsobjekt Nr. 1: Flurstiick 551/6 82.400,00 €

Versteigerungsobjekt Nr. 2: Flurstiick 549/6 6.600,00 €

Anmerkung:

Die Ermittlung der Verkehrswerte wurde in Anlehnung an die Grundsdtze der Immobilienwert-
ermittlungsverordnung vom 14.07.2021 durchgefiihrt. Da die erhobenen Daten des Gutachteraus-
schusses zu Sachwertfaktoren aus dem Zeitraum vor Inkrafttreten der ImmoWertV 2021 stammen,
wurde modellkonform die Gesamtnutzungsdauern gemaB ehemaliger Sachwertrichtlinie vom
05.09.2012 angewendet. Fir nicht erkennbare oder verdeckte Mangel, fiir Mangel an nicht zuganglich
gemachten Bauteilen, sowie fiir sonstige nicht festgestellte Grundstiicksmerkmale (z.B. Befall durch
tierische oder pflanzliche Schddlinge, schadstoffbelastete Bauteile oder Bodenverunreinigungen,
Untersuchungen beziglich der Standsicherheit, Schall — und Warmeschutz) wird eine Haftung
meinerseits ausgeschlossen. Hinsichtlich der im Gutachten vorgenommenen persodnlichen Angaben
gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Webseite www.immobilienwertfinder.de.

Der Sachversténdige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgriinde
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachversténdiger nicht zuldssig ist oder
seinen Aussagen keine volle Glaubwiirdigkeit beigemessen werden kann.

% é/ ,/M/J Suhl, den 16.05.2024

André Huhndorf LL.M. ‘
IWF ImmobilienWertFinder GmbH
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7. Wertermittlungsliteratur/Anlagenverzeichnis

Bienert, Sven Bewertung von Spezialimmobilien
Wiesbaden 2005.
Mannek, Wilfried Profi-Handbuch Wertermittlung von Immobilien

Regensburg 2011.

Kleiber, Wolfgang Verkehrswertermittlung von Grundstiicken:
Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten
(Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen
Bewertung unter Berlcksichtigung der ImmoWertV
Kéln 2020.

Kleiber, Wolfgang Marktwertermittlung nach ImmoWertV:
Praxisnahe Erlduterungen zur Verkehrswertermittlung von
Grundstiicken
Kéin 2012.

»~Ross/Brachmann™ Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstiicken und des Wertes
Peter Holzer/Ulrich Renner baulicher Anlagen
Oppermann Verlag 2005

Schmidt/Krings/Dahlhaus/Meisel Baukosten 2014/15
Instandsetzung/Sanierung
Modernisierung/Umnutzung
23. Auflage
Verlag fir Wirtschaft und Verwaltung
Hubert Wingen Essen

Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1  Flachenberechnung (Wohnfléche, Bruttogrundflache)
Anlage 2  Grundrisse, Ansichten, Schnitte

Anlage 3  Fotos zu baul. Anlagen

Anlage 4 Bodenrichtwertinformationen

Anlage 5 Auszug Liegenschaftskarte

Anlage 6 Leitungspldne Strom

Anlage 7  Auszug Baulastenauskunft zum Wege- und Fahrtrecht
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Anlage 1
Flachenberechnung
Wohnfléache
(gemaB Planunterlagen, Angaben ohne Gewahr unter Vorbehalt der Nachpriifung vor Ort)
Raum Wohnfldache geman
WOoFIV in m2
EG Flur 37,5 m2
WC 4,0 m2
Arbeitszimmer 18,2 m2
Schlafziimmer 25,4 m2
Kinderzimmer 18,2 m2
Wohnen/Essen 87,0 m2
Bad 14,1 m2
Speisekammer 5,7 m2
Abstellraum 2,7 m2
212,8
DG Ausbaureserve im Rohbauzustand
(Schatzung ca. 2 der BGF-Flache)
13,0mx21,4mx % (139,1)
Bruttogrundflache

(gemaB Planunterlagen)

Bruttogrund- Bruttogrund-
flache in m2 flache reduziert
in m2
Wohnhaus:
EG: 13,00 m x21,4m + 4,6 mx2,3m 289,00 289,00
DG: 13,00 mx 21,4 m 278,00 139,00%*
(2 x 278,0 m2)
567,00 m2 428,00 m?2

* GemadB Kap. 4.1.1.5. Abs . 1 der alten Sachwertrichtlinie sollte das maBgebliche
Kriterium fiir den korrekten Ansatz der Bruttogrundflache von Dachgeschossen
der Grad der wirtschaftliche. Nutzbarkeit sein, die insbesondere durch Dachgeo-
metrie und Giebelhdhe beeinflusst wird. Im vorliegenden Fall wird die Nutzbar-
keit des Dachgeschosses durch die geringe Dachneigung sowie den fehlenden
Dremel eingeschrankt, sodass der Ansatz der halftigen Bruttogrundflache fiir
sachgerecht erachtet wird.
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Anlage 2 - Grundrisse, Ansichten, Schnitte

Erdgeschoss

21,40

3.76 QQ,L

WOENEN

KirchstraBe 20, 96524 Foritztal OT Heinersdorf Seite 36 von 42



AZ: K 2/24 André Huhndorf LL.M.

eschoss

Dach

Ansicht Nord
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Ansicht Ost

Ansicht Siid
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Ansicht West

Schnitt
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Anlage 3 — Fotos

Luftbild Nordansicht

Luftbild Westansicht

Luftbild Siidansicht
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Luftbild Ostansicht

Foto Siidostseite

Foto Eingangstiir an Siidseite
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Foto Nordostseite

Foto Nordwestseite

Foto Zufahrt
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Anlage 4
Bodenrichtwertinformation

Gutachterausschuss fiir Grundstiickswerte fiir das Gebiet des lim-Kreises,
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des Landkreises Sonneberg

Geschéftsstelle beim Thiringer Landesamt flir Bodenmanagement und Geoinformation
Albrecht-Durer-StraBe 3, 07318 Saalfeld
Telefon: 0361 57 4168-333, E-Mail: gutachter.saalfeld@tlbg.thueringen.de

Bodenrichtwertinformation

Gemeinde Foritztal

Gemarkung Heinersdorf

Bodenrichtwertnummer 403059

Bodenrichtwert [Euro/m?] 23

Stichtag 01.01.2022

Entwicklungszustand baureifes Land

abgabenrechtlicher Zustand erschlieBungsbeitragsfrei nach

BauGB und ThurKAG

Nutzungsart gemischte Bauflache

Tiefe [m] 30
/ A— 0=
753 554

_'_,__'—Cr—
526
L Alter Weg /7 2
Basiskarte: ALKIS zum Stichtag er , Malstab: erstellt am:
www.bodenrichtwerte-th.de | www.gutachterausschuesse-th.de : 1:1000 19.03.2024
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Andre Huhndorf
zum 01.01.2024 auf 27,00 €/m² geändert


Anlage 5
Auszug Liegenschaftskarte

Thiiringer Ministerium fiir Infrastruk

Geoproxy Kartenauszug ca. 1:1000 19.03.2024
N
GDI-Th
E Thiringen
562/2 5632
—
; 559/2
5517
———
549/8 549/3"

547/4

544/10

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstiicks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt.
Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thiringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden 1
Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. © basemap.de / BKG 2023
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Anlage 6
Bestandsplan Strom

Nopn
B
5

89

-
18

Nur giiltig im Zusammenhang mit den
Nutzungsbedingungen und der Zeichenerklarung

Vorgang 24-06850-TEN N Thuringer
Anfragender EﬂEI’gIEI’IEtZE
IWF ImmobilienWertFinder GmbH
André Huhndorf Bezeichnung
Vor Ort Stellungnahme (PlanungsmaBnahme)
Planart Format
Strom A4 Hoch
Datum Name Bezug
bearb. |19.03.2024 siehe Schreiben 1:500 Verkehrswertermittlung im Zwangsversteigeru...
MaBstab KirchstraBBe 20

Schutzklasse: intern

Heinersdorf

Mittelpunkt-Koordinaten (X/Y):661437,3/5581312,6

Plan-Nr. 1 von 1
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Anlage 7

Auszug Baulastenauskunft
Zum Wege- u. Fahrtrecht

| (a1}
LANDRATSAMT SONNEBERG .: ” u

BAULASTENBLATT
Nummer: Seite: Baulastenverzeichnis von:
17 1 Judenbach

Grundstiick (Liegenschaft)

I. belastetes Grundstiick:

96515 Judenbach, OT Heinersdorf, Nahe KirchstraBe
Gemarkung Heinersdorf, Flurstiicke 549/3, 549/5, 549/8

1L begiinstigtes Grundstiick:

96515 Judenbach, OT Heinersdorf, Nihe Kirchstrale
Gemarkung Heinersdorf, Flurstiick 551/6

Inhalt der Baulasteintragung:

Die in der beigefiigten Abzeichnung der Flurkarte vermaBt dargestellte Fléche mit einer Breite B = 3,00 m
auf den belasteten Grundstiicken Flurstiicke-Nrn. 549/3, 549/5 und 549/8 wird zugunsten des jeweiligen
Eigentiimers des begiinstigten Grundstiickes Flurstiick-Nr. 551/6 als jederzeit ungehinderter und
verkehrssicherer Zugang und Zufahrt zur Verfiigung gestellt. "

Diese dargestellte Flache wird zugunsten der Sicherung der technischen ErschlieBung des Baugrundstiickes
(begiinstigtes Grundstiick) fiir die Aufnahme von Wasser-, Abwasser- und Energieversorgungsleitungen
(Rohrleitungen und Kabelfiihrungen) zur Verfiigung gestellt.

Damit in Zusammenhang stehende privatrechtliche Konsequenzen werden von dieser Verpflichtung nicht

bertihrt.

Die Gewihrleistung des Geh- und Fahrtrechtes bezieht sich nur auf eine in Zusammenhang mit der
geplanten Bebaubarkeit und Nutzung des begiinstigten Grundstiickes stehenden als allgemein iiblich
anzusehenden erforderlichen bzw. notwendigen Befahrbarkeit im 6ffentlich-rechtlichen Sinne.

Im Regelfall ist dieses Fahrtrecht fiir den Einsatz von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen sowie fiir

Fahrzeuge der Abfallentsorgung maBigebend.

Weitergehende Rechte, wie z. B. das regelmiBige Uberfahren auf der durch die Baulast gesicherten Fliche
zum bequemeren Erreichen des Grundstiickes, zum Be- und Entladen des tiglichen Einkaufs oder zum
Abstellen der privaten Kraftfahrzeuge, konnen aus einer solchen Zuwegungsbaulast nicht hergeleitet

werden.

Bahahofstrage 66 Telefon: (03675) 871-0 Bankverbindung: Offnungszeiten:
96515 Sonneberg, Telefax: (03675) 871-404 o. (03675) 702640 Sparkasse Sonneberg Di 8-12,14-16 Uhr
Postfach 100442 Internet: www.lkson.de Konto 380 400 502 Mi,Fr 8-12Uhr

96504 Sonneberg E-mail: Landkreis.Sonneberg@Ikson.de BLZ 840 547 22 Do  8-12,13-17.30 Uhr
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Will der Eigentiimer des begiinstigten Grundstiickes ein solches privates Fahrtrecht, muss er dies mit dem
Eigentiimer des belasteten Grundstiickes privatrechtlich vereinbaren und ggf. dinglich sichern.

Nebenbestimmungen:

keine

Eingetragen am: ‘ Unterschrift:

03.07.2001 i.A. Weihs
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